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Informationen für eine einfache Beratung 
 
Fledermäuse sind neben Flughunden die 
einzigen aktiv fliegenden Säugetiere. Die 28 
in der Schweiz vorkommenden Arten ma-
chen einen Drittel der Schweizer Säugetier-
fauna aus. Alle bei uns vorkommenden Fle-
dermäuse fressen Insekten und finden sich 
in den Sommermonaten in Wochenstuben 
zusammen um ihre Jungen gross zu ziehen. 
 

 

Grosser Abendsegler (Nyctalus noctula) 

Quelle: www.fledermausschutz.ch 

 

Sehr oft wählen die Fledermäuse für ihre 
Kolonien Spalten und Hohlräume in/an Ge-
bäuden aus. Die Menschen bemerken ihre 
„Mitbewohner“ oft gar nicht. Fledermäuse 
nagen nichts an und übertragen keine 
Krankheiten. Lästig wird am ehesten der he-
runterfallende Kot. Mit einwenig Toleranz, 
einem Besen oder einem Kotbrett lassen 
sich meist Lösungen für Mensch und Tier 
finden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kotbrett oberhalb eines Fensters fängt den herunterfallenden Kot auf 

Die an erster Stelle beigezogenen Personen 
(z.B. Wildhüter) können die Ratsuchenden 
gerne beraten. In erster Linie geht es darum 
die Leute zu beruhigen und zu informieren, 
dass Fledermäuse in Gebäuden nichts 
Schädliches oder Gefährliches sind. 
 
Fledermäuse: 
    - machen nichts kaputt 
    - übertragen indirekt keine Krankheiten* 
    - sind geschützt 
    - dürfen nicht gestört & vertrieben werden! 
 

*Da seit 1977 drei Tollwutfälle bei Fledermäusen in der 

Schweiz registriert wurden, müssen alle Fledermäuse mit 

Handschuhen angefasst werden. Wurde eine Person von 

einer Fledermaus gebissen, ist dies unverzüglich der BIF zu 

melden! 

 

Alle Angaben zu einer Kolonie  bitte jeweils 
auch der BIF (siehe Regionalstellen) mittei-
len: 

 
• Art des Quartiers (Spalte, Estrich etc.) 
• Adresse und Ansprechperson 
• Koordinaten 
• Anzahl Tiere (falls bekannt) 
• mögliche Konflikte beschreiben 
• Kotprobe in einer Schachtel schicken 

 
Kolonien von frei hängenden Arten gelten als 
besonders wichtig und die BIF sollte sofort 
beigezogen werden. 
 
Falls die Anfragen nicht mit den vorlie-
genden Informationen beantwortet wer-
den können bitten wir Sie, die Personen 
an die BIF weiter zu leiten. Gerne bearbei-
ten wir alle Anfragen zu Fledermäusen 
und deren Schutz im Kanton Bern. 
 
Weitere Informationen zu Feldermäusen und 
deren Schutz und Förderung finden Sie auf 
der Webseite der BIF. 
 

M18/BIF 09 

BIF-Geschäftsstelle und Berner Mittelland: Cécile Eicher, Böcklinstr. 13,  3006 Bern, Tel. 031 351 78 10, Fax 031 351 53 89, fledermaus@faunalpin.ch 
Jura bernois: Christophe Brossard,  NATURA, Le Saucy 17, 2722 Les Reussilles, Tel. 032 487 55 14, Fax  032 487 42 25, chauves-souris@bureau-natura.ch 
Berner Oberland: Dr. Peter Zingg, Spielhölzli 8, 3800 Unterseen, Tel. 033  823 07 12, peter.zingg@gemeindespiez.ch 
 


